
die örtlichen und die betrieblichen Verhältnisse in 
größerem Umfange als bisher berücksichtigt werden. 
Selbstverständlich können im zentralen Volkswirt
schaftsplan nicht alle örtlichen und betrieblichen Be-, 
Sonderheiten enthalten sein; die örtlichen Organe der 
Staatsmacht' müssen deshalb die Befugnis haben, für 
ihren Bereich über die zentral festgelegten Plan
aufgaben hinaus weitere, speziellere Aufgaben der 
ökonomischen Entwicklung in ihren Plänen festzu
legen.

Das aus dieser veränderten Situation resultierende 
neue System der Ausarbeitung unserer Volkswirt
schaftspläne hat seinen Niederschlag gefunden in der 
Anordnung über die methodischen Grundsätze für 
die Ausarbeitung und Durchführung des Volkswirt
schaftsplans 1958 vom 25. Juni 1957 (GBl. I S. 365). 
Danach führt die Staatliche Plankommission zunächst 
Beratungen über wichtige Fragen der Ausarbeitung 
des Planes mit den Leitern der zentralen Organe der 
staatlichen Verwaltung und den Vorsitzenden der 
Räte der Bezirke durch. Nach Abschluß dieser Bera
tungen übergibt die Staatliche Plankommission d e n '  
Leitern der zentralen Verwaltungsorgane und den 
Vorsitzenden der Räte der Bezirke Hinweise für die 
Ausarbeitung der Pläne, in denen einige wichtige 
Orientierungszahlen enthalten sind. Alle volkseigenen 
Betriebe und alle zentralen und örtlichen Organe der 
staatlichen Verwaltung haben nunmehr ein in seinen 
einzelnen Teilen abgestimmtes Planprojekt auszuar
beiten. Unter den methodischen Grundsätzen für die 
Ausarbeitung der Planprojekte sind diejenigen beson
ders hervorzuheben, die ausdrücklich vorsehen, daß 
alle wichtigen Probleme des Planprojekts mit den 
Werktätigen unter Berücksichtigung der Aufgaben 
unserer gesamten Volkswirtschaft zu beraten sind; 
dies güt sowohl für die Mitarbeiter der zentralen und 
der örtlichen Organe der staatlichen Verwaltung als 
auch für die Leiter der volkseigenen Betriebe. Zum 
Schluß arbeitet die Staatliche Plankommission ent
sprechend den Gesetzen und Beschlüssen der Volks
kammer, den Verordnungen und Beschlüssen des 
Ministerrats sowie auf der Grundlage der ausgearbei
teten Planprojekte der zentralen Organe der staat
lichen Verwaltung und der Räte der Bezirke und in 
Abstimmung mit den anderen sozialistischen Ländern 
den zentralen Jahresvolkswirtschaftsplan der DDR 
aus. So zeigt sich auch in den veränderten Methoden 
der Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplans das neue 
Verhältnis zwischen demokratischem Zentralismus und 
örtlicher Initiative7.

*

Zur Erreichung der großen wirtschaftspolitischen 
Ziele, denen die Volkswirtschaftspläne dienen, zur 
Einführung der neuesten technischen Errungenschaf
ten in die Produktion war der fundamentale Beschluß 
des Ministerrates vom 21. Juli 1955 über Maßnahmen 
zur F ö r d e r u n g  d e s  w i s s e n s c h a f t l i c h -  
t e c h n i s c h e n  F o r t s c h r i t t s  in der Deutschen 
Demokratischen Republik8 ergangen. Daß bei der 
Durchführung dieses Beschlusses bislang nur Teil
erfolge erzielt werden konnten, lag nicht zuletzt dar
an, daß für die naturwissenschaftlich-technische 
Forschung noch kein mit den wirtschaftspolitischen 
Erfordernissen übereinstimmender Perspektivplan 
aufgestellt worden war und die wissenschaftlichen 
Kader ihre Kräfte durch eine Vielzahl von For
schungsaufträgen mit unterschiedlicher Bedeutung 
zersplittert haben. Es ist vorgekommen, daß For
schungsaufgaben, die in betrieblichen Entwicklungs
stellen und Instituten der Fachministerien durchge
führt wurden, gleichzeitig auch an Hochschulinstituten 
oder Akademieeinrichtungen in Angriff genommen 
wurden, ohne daß die Arbeiten durch Information 
und gegenseitige Fühlungnahme koordiniert waren. 
Die Umwälzung, die die industrielle Entwicklung in 
der ganzen Welt an der Schwelle des Zeitalters der 
Atomenergie und des Weltraumfluges erfährt und 
noch weiter erfahren wird, führt notwendigerweise zu 
der Forderung, diese Isolierung in der naturwissen-

7 vgl. hierzu auch Wittkowski, Der Plan 1958 und die Volks
vertretungen, Demokratischer Aufbau 1957 S. 415 ff.

8 vgl. Gesetzgebungsübersicht für das III. Quartal 1955, NJ 
1955 S. 652.

schaftlich-technischen Arbeit zu überwinden. Zu 
welchen hervorragenden Leistungen die sozialistische 
Zusammenarbeit von Forschem der verschiedensten 
Zweige der Naturwissenschaft führt, haben sowje
tische Wissenschaftler und Techniker erst vor kurzem 
durch den erfolgreichen Start des ersten künstlichen 
Erdtrabanten aller Welt mit kaum zu überbietender 
Eindringlichkeit vor Augen geführt.

Die Konsequenzen aus dieser Situation hat der 
Ministerrat mit dem Beschluß über Maßnahmen zur 
Verbesserung der Arbeit auf dem Gebiet der natur
wissenschaftlich-technischen Forschung und Entwick
lung und der Einführung der neuen Technik vom
6. Juni 1957 (GBl. I S. 469) gezogen. Danach werden 
unter Anleitung eines zentralen Gremiums 
Forschungsgemeinschaften gebildet, deren Tätigkeit 
gegenständlich und zeitlich zweckbestimmt begrenzt 
und deren personelle Zusammensetzung den jeweils 
gestellten Zielen angepaßt ist. Dieses zentrale Gremi
um ist der aus 45 hervorragenden Wissenschaftlern 
bestehende Beirat für naturwissenschaftlich-technische 
Forschung und Entwicklung beim Ministerrat („For
schungsrat der DDR“). Der Forschungsrat ist damit 
beauftragt, einen. Perspektivplan für die naturwissen
schaftlich-technische Forschung aufzustellen, die Auf
gaben der in der Republik vorhandenen Forschungs
kapazitäten mit den ökonomischen Erfordernissen und 
den Planaufgaben abzustimmen und die grundsätz
lichen Maßnahmen zur Einführung der neuen Tech
nik zu lenken und zu koordinieren. Schon daraus ist 
zu ersehen, daß der Forschungsrat weit mehr als ein 
lediglich beratendes Organ ist. Bei der Erfüllung sei
ner Aufgaben bedient sich der Forschungsrat des auf 
Grund des Durchführungsbeschlusses vom 15. August 
1957 (GBl. I S. 471) bei ihm gebildeten Zentralamtes 
für Forschung und Technik, eines zentralen Organs 
der staatlichen Verwaltung, das u. a. die vom Minister
rat oder vom Wirtschaftsrat beschlossenen Maßnahmen 
auf dem Gebiet der Forschung und Technik zu lenken, 
zu koordinieren und zu kontrollieren und die für die 
Tätigkeit des Forschungsrates erforderlichen Unter
lagen zu beschaffen hat.

Der besseren Verwirklichung der Ziele, die mit dem 
Beschluß des Ministerrats vom 21. Juli 1955 (s. o.) ge
stellt worden sind, dient ferner die Anordnung Nr. 1 
über die Kreditgewährung an volkseigene Betriebe 
für Anlaufkosten vom 1. Juli 1957 (GBl. II S. 223). Da
nach gewährt die Deutsche Notenbank den volks
eigenen Betrieben Kredite, die bei der Übernahme 
von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie von 
angekauften oder auf andere Weise erworbenen Ver
fahren in die laufende Produktion entstehen. Unter 
„Anlaufkosten“ sind die Differenzen zwischen den 
normalen Selbstkosten der Produktion und den beim 
Anlaufen einer neuen Produktion entstehenden höhe
ren Kosten zu verstehen. Für volkseigene Baubetriebe 
gilt die Anordnung Nr. 1 nach der Anordnung Nr. 2 
über die Kreditgewährung an volkseigene Baubetriebe 
— Anlaufkredite an volkseigene Baubetriebe — vom 
1. Juli 1957 (GBl. II S. 225) entsprechend.

*
Mehrere Normativakte dieses Berichtszeitraums, die 

im Bereich der v o l k s e i g e n e n  I n d u s t r i e  u n d  
d e s  H a n d e l s  liegen, verfolgen die Festigung des 
Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungsführung und 
die Erhöhung der Selbständigkeit und der Verantwort
lichkeit der leitenden Wirtschaftsorgane.

In erster Linie ist hier die Anordnung über die 
Verrechnung von Geldforderungen durch Rechnungs
einzug — RE-Verfahren — vom 24. Juni 1957 (GBl, II 
S. 229) anzuführen. Die Mindestgrenze, nach der 
Geldforderungen im RE-Verfahren zu verrechnen sind, 
beträgt jetzt 300 DM (früher 500 DM), wobei aller
dings die Verrechnung von Geldforderungen von 
300 DM bis einschließlich 500 DM dem Ermessen des 
Verkäufers überlassen bleibt. Die Frist für die Ein
reichung der RE-Aufträge, die unter den bisherigen 
Rechnungseinzugsbedingungen eine erhebliche Rolle 
spielte, ist weggefallen. Das sog. Sofortakzept, bei dem 
der Käufer dem Verkäufer gegenüber sein schrift
liches Einverständnis mit der sofortigen Abbuchung 
des Rechnungsbetrages und seinen Verzicht auf die 
Akzeptfrist erklärt, ist jetzt allgemein zulässig, nicht 
mehr lediglich bei Lieferung von Waren mit geringer
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